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Stellungnahme der VRE zum

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Schaffung eines Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EVGZ) (COM(2004)496)

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE), 250 Regionen Europas und 12 interregionale Organisationen vetretend, verabschiedete
unter Berücksichtigung:

des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Schaffung eines Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EVGZ) (COM(2004)496),

des Arbeitsdokuments des Ausschusses für regionale Entwicklung des europäischen Parlaments

zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Schaffung eines Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EVGZ) ,

der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Schaffung eines Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EVGZ),

und mit Beachtung:

· der Schwierigkeiten, denen viele Regionen beim Versuch der Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen begegnet sind, einschliesslich der Unterschiede der rechtlichen Rahmenbedingungen, administrativer Strukturen und finanzieller Regelungen; 

· der Tatsache, dass solche Schwierigkeiten zu ernsthaften Problemen für die Regionen führen können, sowohl bei der Umsetzung der EU-finanzierten Programme wie Interreg, als auch bei der Betreibung beidseitiger Verbindungen;

· des verstärkten Akzents, den die Europäische Kommission auf die grenzüberschreitende, interregionale und transnationale Zusammenarbeit gelegt hat, sowohl durch Etablierung solcher Zusammenarbeit in dem Vorschlag für Strukturfonds für 2007-2013, als auch durch die Schaffung der Nachbarschaftsprogramme, die versuchen die Schwierigkeiten anzugehen, die aktuell im Hinblick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit an den Aussengrenzen der Europäischen Union gesehen wurden;

die folgende Stellungnahme in ihrer Plenarsitzung, gehalten in Dubrovnik am 29. April 2005:

Allgemein

Die Versammlung der Regionen Europas:

1. Begrüsst den Vorschlag der Europäischen Kommission einen Europäischen Verbund für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu schaffen, mit dem Ansatz die rechtlichen und administrativen Hürden, die oft mit der territorialen Zusammenarbeit in Europa assoziiert werden zu überwinden; 

2. Glaubt, dass der vorgeschlagene EVGZ zu den Erfolgen des gemeinschaftlichen Eigentums und gemeinschaftlichen Verwaltung der grenzüberschreitenden Projekte und Programme beitragen kann; 

3. Begrüsst die Tatsache, dass das Instrument so gestaltet wurde, dass es sowohl für die Verwaltung der EU-Fonds als auch für die Programme und Projekte, die ohne Interventionen der Europäischen Union durchgeführt werden, genutzt werden kann;

4. Mahnt die Europäische Institutionen eindringlich, den Vorschlag der Kommission, die Nutzung der EVGZ soll für die Regionen optional bleiben, zu bekräftigen. Viele Regionen haben schon ihre eigenen Instrumente zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt, die genauso rechtsgültig und an die spezifische Umstände der Region angepasst sind. Regionale Behörden, die schon die rechtlichen Kompetenzen und administrative Kapazitäten für die erfolgreiche Umsetzung der grenzüberschreitenden Programme haben, müssen die Freiheit haben mit diesen Bestimmungen weiter zu arbeiten, und sollten nicht benachteiligt werden in dem sie so tun;
5. Fordert in dieser Hinsicht, dass bei der Vergabe der EU-Beihilfen für Programme und Projekte, der Nutzung des EVGZ keine besondere Vorzugsrechte gegenüber anderen Instrumenten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zuerkannt werden;

6. Bittet dringlich, dass die Europäische Union zu keinem Zeitpunkt in Zukunft die Nutzung des EVGZ für die Regionen, die mit grenzüberschreitenden, interregionalen oder transnationalen Zusammenarbeit engagiert sind, verpflichtend macht. Die VRE fordert insbesondere die Kommission auf, nicht auf der Nutzung des EVGZ zur Verwaltung der Strukturfonds zu bestehen, sondern dass sie den Regionen erlaubt weiterhin die vorhandenen Verwaltungsstrukturen zu nutzen (die in vielen Fällen seitens der Kommission selbst eingeführt wurden), dort wo sich solche Strukturen als erfolgreich erwiesen haben.

Rechtsstatus

Die Versammlung der Regionen Europas:

7. Fordert mehr Klarheit in Bezug auf den Rechtsstatus des EVGZ, mit Bemerkung dass in dem Verordnungsentwurf unklar ist, ob der EVGZ eine neue juristische Person ist, die nur besonders gekennzeichnete Aufgaben ausführen, oder ob er eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist, die öffentliche Dienstleistungen erbringen würde; 

8. Merkt darüber hinaus an, dass dieser Mangel an Klarheit über den Rechtsstatus zur Verwirrung bei der Frage nach der Haftbarkeit führt, und fordert deshalb von der Kommission zu klären, ob der EVGZ die volle Verantwortlichkeit für seine Tätigkeit besitzt, oder ob die Verantwortlichkeit nur auf die Rechtsfunktion beschränkt ist, wobei die Mitglieder die Verantwortlichkeit auf sich nehmen;

Die Rolle der Mitgliedstaaten

Die VRE:

9. Fordert Klärung hinsichtlich des Artikels 15 des Verordnungsentwurfs, der besagt, dass die Nutzung des EVGZ in Übereinstimmung mit dem Verfassungssystem des jeweiligen Mitgliedstaates fakultativ für die Mitgliedstaaten bleibt, um das Prinzip der Proportionalität zu achten. Dies scheint vorauszusetzen, dass die Mitgliedstaaten die regionalen und die kommunalen Behörden daran hindern können EVGZs einzurichten. Insbesondere verlangt die VRE, dass während die Nutzung des EVGZ für die Regionen fakultativ bleiben soll, die Zustimmung für Einrichtung der EVGZs für die Mitgliedstaaten obligatorisch sein soll, solange der EVGZ keine Kompetenzen erlangt, die nicht in den Aufgabenbereich der regionalen Behörden in jeweiligem Staat gehört.

10. Empfiehlt, weil das Instrument in Form einer Verordnung dargestellt wird, dass es in jedem Mitgliedstaat ohne Umstellungsmassnahmen oder Genehmigung seitens des Mitgliedstaates angewandt werden sollte, somit implizierend, dass die Regionen unmittelbar entscheiden könnten, ohne Zustimmung des Mitgliedstaates einen EVGZ einzurichten; 

11. Fragt nach der Klärung der Rolle des Mitgliedstaates in dem Europäischem Verbund für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, und drückt ihre Überzeugung aus, dass der EVGZ in meisten Fällen ausschliesslich die Domäne der regionalen und kommunalen Partner sein sollte, die für die Umsetzung der Projekte und Programme verantwortlich sind. Dennoch, in Ausnahmefällen, wie die solchen, die Staaten wie Slowenien betreffen, die keine regionale Behörden haben, würden wir die Wichtigkeit erkennen, die Mitgliedstaaten als Partner im EVGZ einzuschliessen, damit die erfolgreiche Umsetzung der Programme für grenzüberschreitende, interregionale und transnationale Zusammenarbeit gewährleistet wird. 

Interregionale Zusammenarbeit

Die Versammlung der Regionen Europas: 

12. Mahnt die Europäische Institutionen schriftlich klar festzulegen, dass EVGZ nicht nur für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vorgesehen ist, sondern auch für alle andere Formen der territorialen Kooperation genutzt werden kann, nämlich für die interregionale und transnationale; 

13. Ermutigt die Europäische Institutionen zu prüfen, wie der vorgeschlagene EVGZ in optimaler Weise wie für die grenzüberschreitende so für die interregionale/transnationale Zusammenarbeit beansprucht werden kann;

14. Weist darauf hin, dass sich die Strukturen, die für die Verwaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit notwendig sind, wahrscheinlich von den für die interregionale/transnationale Kooperation benötigten, unterscheiden; grenzüberschreitende Zusammenarbeit, als Ergebnis der Nachbarschaft der Partner, neigt dazu intensiveren Charakter anzunehmen, wozu die Schaffung der gemeinschaftlichen Strukturen notwendig sein könnte;

15. Bittet diesbezüglich die Europäische Institutionen zu erwägen, ob die im Artikel 3.1 des Verordnungsentwurfs definierte Konvention, als gesondertes Instrument für die Zwecke der interregionalen/transnationalen Kooperation genutzt werden könnte, ohne die Erfordernis Strukturen zu schaffen, die mit dem Europaïschen Verbund für grenzïberschreitende Zusammenarbeit im Zusammenhang stehen. Solch eine Möglichkeit könnte sich als nützlich für die Regionen erweisen, die nicht die Möglichkeit oder die Fachkenntnisse haben ihre eigenen Konventionen und Abkommen zu entwickeln. Dennoch, dort wo diese einen erfolgreichen Rahmen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bilden, sollte die Nutzung so einer Konvention nicht die existierenden Konventionen und Übereinkommen ersetzen.

Kooperation an den Aussengrenzen der Europäischen Union

Die Versammlung der Regionen Europas:

16. Erkennt die Tatsache an, dass an den Aussengrenzen der Europäischen Union viele der ernstesten Schwierigkeiten hinsichtlich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auftreten. Gerade hier sind die grössten Ungleichheiten zwischen den angrenzenden Regionen vorhanden. Folglich wäre das eine verpasste Chance, wenn die EU ein Instrument zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit schaffen würde, das die EU Aussnegrenzen vernachlässigt; 

17. Bittet deshalb die Europäische Institutionen sich entschieden zu bemühen die Nachbarländer zu ermutigen eine Gesetzgebung einzuführen, die es erlaubt dem Europäischen Verbund für grenzüberschreitende Zusammenarbeit an den Aussengrenzen der Europäischen Union geschaffen zu werden;

18. Bittet unter diesen Umständen, auf die Erfordernis dass der EVGZ seinen Sitz auf dem Territorium eines EU Mitgliedstaates haben soll, zu verzichten;

19. Bittet die Europäischen Institutionen zu prüfen wie der EVGZ den Entwurf der Madrider Konvention des Europarates ergänzen kann, und insbesondere das Protokoll über die Schaffung des Abkommens zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, das den Vorteil hat, wenn einmal angenommen, in allen Mitgliedstaaten des Europarates anwendbar zu sein; 

20. Schliesslich, drückt die Versammlung der Regionen Europas ihren Willen aus, den Europäischen Institutionen bei der weiteren Entwicklung des Konzepts des Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit behilflich zu sein, damit er der Zukunft der territorialen Kooperation in Europa als Instrument positiv beitragen kann. 

Verabschiedet von der Hauptversammlung der VRE
Straßburg, 24. - 25. November 2005
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